
 
 

Bericht für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen - Zeche Zollern   1/5 
       

 
© DSFT Berlin, Prüfsystem zur Barrierefreiheit, Version 1.2.4, Kurzbericht PA-90-2014 vom 7.04.2015 

Prüfbericht  

Zeche Zollern  

Ausgabe für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen 

                                         
Die Zeche Zollern wurde am 25.08.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat „Barrierefreiheit 
geprüft - teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“ ausgezeichnet. 

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ zertifizierten Betriebe erfüllen folgende Kriterien: 

 Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit sind von externen, speziell geschulten Erhebern detailliert vor Ort erhoben und geprüft worden 
 Die Daten zur Barrierefreiheit liegen im Detail vor und können von Gästen eingesehen werden. 
 Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs. 
 Mitarbeiter des Betriebs haben eine Schulung zum Thema „Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle“ besucht.  
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Die Informationen zur Barrierefreiheit finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Ausgaben bzw. Berichten. Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter 
Bericht hinzukommen. In diesem fünften Bericht finden sich Angaben und Informationen für Allergiker und Menschen mit 
Lebensmittelunverträglichkeiten. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung-/auskunft des Betriebes. 

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung. 

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer 

Ausgabe für Menschen mit einer Sehbehinderung und blinde Menschen 

Ausgabe für Menschen mit einer Hörbehinderung und gehörlose Menschen  

Ausgabe für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 

Information für Allergiker  und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten. (Optional) 
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Bericht 

Ausgabe für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen 

 
Wege außen 

 bei Außenwegen ist eine gut sichtbare und gut tastbare Gehwegbegrenzung vorhanden (z.B. Rasenkantensteine) 
 es sind keine Leitstreifen als Bodenindikatoren vorhanden 
 

Eingangsbereich 
 der Eingangsbereich ist farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt 
 der Eingangsbereich ist hell und blendfrei ausgeleuchtet 
 der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar 

 
Schalter/Tresen/Kasse 

 der Schalter/Tresen/Kasse ist hell ausgeleuchtet 
 der Weg von der Eingangstür zum Schalter/Tresen, zur Kasse ist nicht mit Leitstreifen als Bodenindikatoren gekennzeichnet 
 das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar) 

 
Waren/Exponate  

 sind meist gut ausgeleuchtet 
 

 Flure/Wege/Gänge 
 die Flure/Wege/Gänge sind hell und blendfrei ausgeleuchtet 
 die Flure/Wege/Gänge sind meist farblich kontrastierend gestaltet 
 die Wände können nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden 
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 es sind keine Hindernisse vorhanden, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc. 
 es sind kaum gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt 

werden 
 Leitstreifen sind nicht als Bodenindikatoren vorhanden 

 Schwellen/Stufen/Treppen 
 bei Stufen bzw. Treppen sind die erste und letzte Stufe, auf der waagerechten und senkrechten Stufenfläche, nicht mit einer 

kontrastierenden Kante versehen 
 es ist mindestens ein einseitiger Handlauf vorhanden 
 die Handläufe sind am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt 
 zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen besteht meist ein visueller und taktiler Kontrast 
 die Treppen sind hell und blendfrei ausgeleuchtet 
 
 Aufzüge 
 die Aufzüge sind blendfrei ausgeleuchtet 
 die Bedienelemente bzw. die Beschilderungen weisen  meist einen guten hell-dunkel Kontrast auf  
 die Bedienelemente bzw. die Beschilderungen sind taktil erfassbar 
 die Beschilderungen im Aufzug, deren Informationsgehalt über die Angabe einzelner Zahlen, Buchstaben oder Piktogramme hinausgeht, sind 

nicht zusätzlich in Brailleschrift ausgebildet 
 in den Aufzügen wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt, die Etagennummern sind in der Türlaibung oder im Türrahmen nicht 

taktil erfassbar 
 
 Türen 
 Glastüren sind ganz oder teilweise sind Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet 
 die Türen sind keine Karussell- oder Rotationstüren 
 die Türen bzw. die Türrahmen sind selten farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt 
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 Räume 
 die Räume sind hell und blendfrei gestaltet 
 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden 
 zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur besteht kein visueller Kontrast und kein taktiler Kontrast  
 es sind keine gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden 
 
 
 Speisekarte 
 die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet 
 die Speisekarte ist auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar 
 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden 
 
 Beschilderung  
 Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden 
 zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund besteht ein guter hell-dunkel Kontrast 
 wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich 

nicht taktil (z.B. Prismen- oder Reliefschrift), nicht in Brailleschrift vorhanden und nicht akustisch abrufbar 
 


